
 
 

          
II. Änderungssatzung 

 
zur Gebührensatzung für den kommunalen 

Friedhof in der Gemeinde Seth 
 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, der §§ 1, 2, 4, 5, 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein und des § 27 
der Friedhofssatzung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 
vom 27.11.2019 folgende II. Änderungssatzung zur Gebührensatzung erlassen: 

 
Artikel 1 

 
 
§ 6 III. – Gebühren für Arbeiten 
 
Buchstabe a) wird wie folgt geändert: 
 
a) für eine Sargbeisetzung   520,00 € 
 
 
 

Artikel 2 
 
Diese II. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Itzstedt, den 09.12.2019           Simon Herda 

    (L.S.)         Bürgermeister 
 
 
 


